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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Betreiben eines mobilen Kommunikationsgerätes

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit we-
nigstens einer Telemetriedatenschnittstelle, die als Mo-
bilfunkschnittstelle (20) ausgelegt ist, einen Datenaus-
tausch über ein Mobilfunk- oder drahtloses Datennetz
durchzuführen, einem Benutzeridentifikationsmodul
(40), die Informationen zum Betrieb enthält, die unter an-
derem die Berechtigung eines Benutzers zur Benutzung
von Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetzen ausweisen,
einer ersten Kontrolleinheit, die auf Basis der auf dem
Benutzeridentifikationsmodul gespeicherten Informatio-
nen Zustandekommen und Durchführung des Datenaus-
tausches steuert, wobei eine zweite Kontrolleinheit (50),
die ausgebildet ist, eine durch die örtlich verfügbaren Mo-
bilfunk- oder drahtlosen Datennetze ausgesprochene
Zurückweisung dem Benutzeridentifikationsmodul bei
der Anmeldung zum Mobilfunk- oder drahtlosen Daten-
netz durch geeignete Steuerung der ersten Kontrollein-
heit (30) im weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens
durch Umgehung oder Löschen übermittelter Information
über die Zurückweisung unwirksam macht oder in der
Dauer ihrer Wirkung beschränkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit we-
nigstens einer drahtlosen Datenschnittstelle (Telemetri-
edatenschnittstelle), die als Mobilfunkschnittstelle aus-
gelegt ist, einen Datenaustausch über ein Mobilfunk-
oder drahtloses Datennetz durchzuführen, sowie mit ei-
nem Benutzeridentifikationsmodul, die Informationen
zum Betrieb enthält, die unter anderem die Berechtigung
eines Benutzers zur Benutzung von Mobilfunk- oder
drahtlosen Datennetzen ausweisen, und mit einer Kon-
trolleinheit, die auf Basis der auf dem Benutzeridentifi-
kationsmodul gespeicherten Informationen Zustande-
kommen und Durchführung des Datenaustausches steu-
ert.
[0002] Weiterhin betrifft die vorliegende Patentanmel-
dung ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Vorrich-
tung.
[0003] Derartige Vorrichtungen sind prinzipiell im
Stand der Technik bekannt und werden z. B. in der me-
dizinischen Überwachung (Home Monitoring) von Risi-
kopatienten oder der Fernwartung und -diagnose von
technischen Einrichtungen eingesetzt, indem sie einer
Datenerfassungs- und -auswertezentrale technische
oder medizinische Daten über ein Mobilfunk- oder draht-
loses Datennetz übermitteln und ggf. von dort Anweisun-
gen entgegennehmen.
[0004] Für das Home Monitoring von Risikopatienten
werden dabei oft tragbare Ausführungen bevorzugt, die
über eine zweite Telemetrieschnittstelle zur Kommuni-
kation mit einem elektromedizinischen Implantat verfü-
gen. Moderne elektromedizinische Implantate, insbe-
sondere Herzschrittmacher, Defibrillatoren und derglei-
chen, bieten Arzt und Patienten ein Höchstmaß an Si-
cherheit und Komfort durch diese Home Monitoring
Funktionen.
[0005] Dabei protokolliert das Implantat Diagnose-
und Therapieinformationen und überträgt diese Informa-
tionen über eine Telemetrieschnittstelle an ein externes
Patientengerät. Von dort werden die Daten an ein sog.
Home Monitoring Service Center (HMSC) weitergeleitet,
wo sie für den Arzt gespeichert und visualisiert werden.
Der Arzt kann sich auf diese Weise direkt über den The-
rapieverlauf und den aktuellen Gesundheitszustand sei-
ner Patienten informieren und bekommt die Möglichkeit,
schnell auf eventuelle Gesundheitsveränderungen zu
reagieren.
[0006] Ohne Home Monitoring kann der Arzt diese In-
formationen nur im Rahmen einer Untersuchung des Pa-
tienten abfragen. In kritischen Situationen würde dies zu
unerwünschten Verzögerungen im Informationsfluss
führen. Zudem ist jede Untersuchung für Arzt und Patient
mit erheblichem Zeitaufwand verbunden. Häufige Unter-
suchung beeinträchtigen Mobilität und Lebensqualität
des Patienten.
[0007] Beim Home Monitoring werden die Implantat-
informationen über das Patientengerät (siehe auch US
6,553,262, US 5,752,976) im Hintergrund verschickt,

ohne dass der Patient in der normalen Lebensführung
eingeschränkt wird; d.h., er genießt die Sicherheit des
ärztlichen Monitorings ohne die Belastung von häufigen
Untersuchungen.
[0008] Im Falle einer technischen Einrichtung können
durch die fortlaufende Überwachung besondere Be-
triebszustände erkannt werden, so dass deren Weiter-
betrieb gewährleistet werden kann.
[0009] Da die Bewegungsfreiheit eines Patienten nicht
unnötig eingeschränkt werden soll, wird die Datenüber-
tragung bevorzugt über eines der flächendeckend ver-
fügbaren Mobilfunknetze, insbesondere das GSM-, das
UMTS- oder ein CDMA-Netz vorgenommen; auch eine
Datenübertragung über ein WLAN-Netz ist vorstellbar.
Bei einer technischen Einrichtung steht eher der Vorteil
der einfachen Anbindung über eines der genannten
drahtlosen Kommunikationsnetze im Vordergrund, je-
doch sind auch bewegliche Einrichtungen vorstellbar, für
die ebenfalls der Gesichtspunkt der uneingeschränkten
Mobilität anzuführen ist. So könnte ein Gerät der bean-
spruchten Art in Fahrzeugen im Lieferbetrieb oder Per-
sonentransport eingesetzt werden, um z. B. Aufenthalts-
ort, Beladung und technische Daten wie den Tankfüll-
stand oder die Temperatur des Laderaumes an eine Leit-
zentrale zu übermitteln. In diesem Fall sind Fahrzeug
und beanspruchtes Gerät gewöhnlich zu einer Einheit
verbunden.
[0010] Die Entwicklung eines Gerätes der beschriebe-
nen Art mitsamt der Mobilfunkschnittstelle ist sehr auf-
wendig. Deshalb wird es in der Praxis zum Teil aus vor-
gefertigten Modulen aufgebaut, die bestimmte Funktio-
nen zur Verfügung stellen. Dies trifft insbesondere auf
die Mobilfunkschnittstelle zu, die normalerweise durch
ein in das Gerät eingebautes Mobiltelefon oder ein vor-
gefertigtes Mobilfunkmodul mit vollem Funktionsumfang
verwirklicht wird.
[0011] Um die Zugangsberechtigung zu einem draht-
losen Kommunikationsnetz nachzuweisen, werden mit
einer Mobilfunkschnittstelle ausgestattete Geräte mit ei-
nem Benutzeridentifikationsmodul ausgestattet, die das
Gerät bzw. dessen Betreiber aufgrund von auf dem Be-
nutzeridentifikationsmodul gespeicherter Informationen
eindeutig identifiziert. Diese Informationen übermittelt
das Gerät bei der Anmeldung zu einem drahtlosen Kom-
munikationsnetz an dieses Netz, welches dann durch
Vergleich mit einer zentral gespeicherten Kopie die Zu-
gangsberechtigung des Gerätes überprüft. Die Identifi-
kation ist u. a. deshalb notwendige Voraussetzung der
Benutzung eines mobilen Dienstes, da nur durch sie die
anfallenden Verbindungskosten abgerechnet werden
können. Deshalb wird sie auch beim sog. "Roaming",
also dem Nutzen von Netzressourcen und -diensten von
Mobilfunknetzbetreibern anderer Länder, immer vorge-
nommen. Bei einem Gerät, das ausgelegt ist, über ein
GSM-Netz zu kommunizieren, ist das Benutzeridentifi-
kationsmodul als sog. SIM-Karte ausgeführt, die Kopie
der Zugangsberechtigung ist im sog. "Home-Location
Register" (HLR) abgelegt.
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[0012] Kann eine Zugangsberechtigung zum fragli-
chen drahtlosen Kommunikationsnetz nicht festgestellt
werden, übermittelt das drahtlose Kommunikationsnetz
dem Gerät, das die Anmeldung versucht, die Aufforde-
rung, weitere Anmeldeversuche bei demselben Netz zu
unterlassen, um dessen Ressourcen zu schonen. Mobil-
funktelefone und Mobilfunkmodule beachten standard-
mäßig diese Information über eine Zurückweisung und
unterlassen weitere Anmeldeversuche bei dem fragli-
chen Kommunikationsnetz. Ein neuerlicher Anmeldever-
such kann nur durch Bedienung der Tastatur des Mobil-
telefons bzw. des Mobilfunkmoduls ausgelöst werden.
Ist keine Tastatur vorgesehen oder diese unzugänglich,
kann eine neuerliche Anmeldeprozedur gar nicht ausge-
löst werden.
[0013] Ein Anmeldeversuch bei einem Kommunikati-
onsnetz wird von diesem auch dann zurückgewiesen,
wenn eine Überprüfung der Zugangsberechtigung nicht
möglich ist. Das passiert z. B. dann, wenn eine Verbin-
dung zum HLR aufgrund einer Störung nicht hergestellt
werden konnte. Solche Zugriffe können insbesondere
beim Roaming wegen des komplizierteren Zugriffs auf
das HLR gestört werden.
[0014] Problematisch ist nun, dass es unter Umstän-
den dazu kommen kann, dass ein Gerät von allen emp-
fangbaren Netzen zurückgewiesen wird und von sich aus
alle weiteren Versuche, eine Verbindung über ein draht-
loses Kommunikationsnetz herzustellen, einstellt. Es
kann dann nur durch äußeren Eingriff zu neuerlichen An-
meldeversuchen bewegt werden. Da aber entweder der
Benutzer des Gerätes nicht durch eine komplizierte Be-
nutzerschnittstelle behelligt werden soll oder aber über-
haupt keine Person vor Ort anwesend ist, kann der Be-
trieb eines Gerätes der beschriebenen Art nach dem
Stand der Technik nicht mehr gewährleistet werden.
[0015] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist des-
halb, ein Gerät und ein Verfahren zum Betrieb eines sol-
chen Gerätes einzuführen, das auch nach Zurückwei-
sung durch alle empfangbaren drahtlosen Kommunika-
tionsnetze eine Kommunikation des Gerätes mit dem Ho-
me Monitoring Service Center ermöglicht, wenn die Ur-
sache der Zurückweisung nicht mehr besteht.
[0016] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Gerät der eingangs genannten Art gelöst, das eine zweite
Kontrolleinheit aufweist, die ausgebildet ist, eine durch
die örtlich verfügbaren Mobilfunk- oder drahtlosen Da-
tennetze ausgesprochene Zurückweisung des Benutze-
ridentifikationsmoduls bei der Anmeldung zum Mobil-
funk- oder drahtlosen Datennetz durch geeignete Steue-
rung der ersten Kontrolleinheit im weiteren Verlauf des
Anmeldeverfahrens durch Umgehung oder Löschen
übermittelter Information über die Zurückweisung un-
wirksam macht oder in der Dauer ihrer Wirkung be-
schränkt.
[0017] Außerdem wird die Aufgabe durch ein Verfah-
ren gelöst, das eine durch die örtlich verfügbaren Mobil-
funk- oder drahtlosen Datennetze ausgesprochene Zu-
rückweisung des Benutzeridentifikationsmoduls bei der

Anmeldung zum Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetz
durch Umgehung oder Löschung übermittelter Mitteilun-
gen über die Zurückweisung unwirksam macht oder in
der Dauer ihrer Wirkung beschränkt.
[0018] In einer besonders bevorzugten Ausführung
des Gerätes ist dieses tragbar.
[0019] In einer bevorzugten Ausführung verfügt das
Gerät über eine zweite Telemetriedatenschnittstelle,
über die es mit einem elektromedizinischen Implantat,
insbesondere einem Herzschrittmacher, kommunizieren
kann, und durch Auswerten und/oder Weiterleiten der
von dem elektromedizinischen Implantat empfangenen
technischen und medizinischen Daten über die erste Te-
lemetriedatenschnittstelle zu einem HMSC ein Home
Monitoring eines Patienten ermöglicht.
[0020] In weiteren bevorzugten Ausführungen wird die
Kommunikationsverbindung über die Mobilfunkschnitt-
stelle alternativ über ein GSM-, ein UMTS-, ein CDMA-
oder ein WLAN-Netz vorgenommen. Dabei kann das Ge-
rät über eine beliebige Auswahl an Schnittstellen zu Net-
zen der genannten Arten verfügen. Dies erleichtert die
Anpassung des Gerätes an die Gegebenheiten des je-
weiligen Marktes und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer
Netzanbindung in der entsprechenden Umgebung.
[0021] Mindestens eine der Kontrolleinheiten des Ge-
rätes ist vorzugsweise dazu ausgebildet, eine erfolglose
Anmeldung wegen Zurückweisung durch sämtliche vor
Ort verfügbaren Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetze
zu erkennen. Daraufhin können die besonderen Schritte
des beanspruchten Verfahrens eingeleitet werden.
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
die erste Kontrolleinheit ausgebildet, eine Liste der lokal
empfangbaren Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetze
zu erstellen und der zweiten Kontrolleinheit zugänglich
zu machen. In einer besonders bevorzugten Variante
dieser Ausführung ist die zweite Kontrolleinheit dazu aus-
gebildet, nach einer gescheiterten Anmeldung ein ande-
res Netz von der Liste auszuwählen und die erste Kon-
trolleinheit zu einem Anmeldeversuch bei diesem Netz
zu veranlassen, selbst wenn dieses Netz eine Anmel-
dung bei einem vorhergehenden Versuch bereits zurück-
gewiesen hatte. In einer besonders bevorzugten Varian-
te dieser Ausführung ist die zweite Kontrolleinheit aus-
gebildet, nach erfolglosen Anmeldeversuchen bei allen
Netzen der Liste eine neue Liste von der ersten Kontrol-
leinheit erstellen zu lassen.
[0023] In einer weiteren bevorzugten Variante enthält
die zweite Kontrolleinheit einen Zeitgeber oder ist mit ei-
nem solchen verbunden. Die Kontrolleinheit ist derart
ausgebildet, dass sie nach einer gescheiterten Anmel-
dung eine vorgegebene, durch den Zeitgeber gemesse-
ne Zeitdauer verstreichen lässt, bevor sie einen neuerli-
chen Anmeldeversuch bei demselben Netz einleitet. Da-
durch werden sowohl die Ressourcen der Netzbetreiber
als auch das Batterieleben der Vorrichtung geschont.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Kontrolleinheiten ausgeführt, AT-Befehle auszugeben
und/oder auszuführen. AT-Befehle stellen einen allge-
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mein akzeptierten Standard dar, weshalb viele vorgefer-
tigte Komponenten und Module mit ihnen arbeiten; ihre
Benutzung vereinfacht deshalb den Aufbau des Gesamt-
systems.
[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ent-
hält die zweite Kontrolleinheit einen Zeitgeber oder ist
mit einem solchen verbunden. Sie ist derart ausgebildet,
dass sie wiederholte, bei allen verfügbaren Mobilfunk-
oder drahtlosen Datennetzen erfolglose Anmeldeversu-
che für eine bestimmte, vom Zeitgeber gemessene Zeit
aussetzt. Wiederum schont diese Maßnahme sowohl die
Ressourcen der Netzbetreiber als auch die des Gerätes.
[0026] Die zweite Kontrolleinheit kann vorteilhaft aus-
gebildet sein, Betriebsparameter wie z. B. die Pause zwi-
schen zwei Anmeldeversuchen, die maximale Anzahl
von Anmeldeversuchen und die maximale Zeit, die für
einen Anmeldeversuch aufgewendet wird, bevor er als
erfolglos abgebrochen wird, vorzugeben und zu verän-
dern. Die anzupassenden Betriebsparameter können
automatisch gemäß einem Algorithmus wie einem Pseu-
dozufallsverfahren oder einem sonstigen Verfahren be-
stimmt werden. In einer besonders bevorzugten Variante
dieser Ausführung ist die zweite Kontrolleinheit mit der
Mobilfunkschnittstelle mittel- oder unmittelbar verbun-
den und derartig ausgebildet, dass die Wahl der Para-
meter vom HMSC aus über die Mobilfunkschnittstelle
vorgenommen und ausgelöst werden kann. Dadurch
können im Betrieb noch Optimierungen der Betriebspa-
rameter vorgenommen werden, die z. B. ein längeres
Batterieleben ermöglichen oder das Gerät an besondere
Gegebenheiten eines Aufenthaltslandes anpassen.
[0027] In einer bevorzugten Variante des Verfahrens
wird zuvor eine erfolglose Anmeldung wegen Zurückwei-
sung durch sämtliche vor Ort verfügbaren Mobilfunk-
oder drahtlosen Datennetze erkannt.
[0028] In einer besonders bevorzugten Variante der
angeführten Verfahren wird eine Liste der lokal empfang-
baren Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetze erstellt und
eine Reihenfolge der einzelnen Einträge der Liste fest-
gelegt. In einer besonders bevorzugten Variante dieses
Verfahrens wird die Reihenfolge der Liste der lokal emp-
fangbaren Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetze nach
der jeweiligen Empfangsstärke bestimmt, so dass Netze
höherer Empfangsstärke vorgezogen werden. Durch
diese Maßnahme steigt die Wahrscheinlichkeit einer feh-
lerfreien Datenübertragung, wenn zuerst ein Anmelde-
versuch bei einem besser empfangbaren Netz durchge-
führt wird und die Anmeldung gelingt.
[0029] In einer weiteren Variante des Verfahrens wird
nach einer gescheiterten Anmeldung bei einem Netz das
gemäß der Reihenfolge nächste Netz der Liste ausge-
wählt und ein Anmeldeversuch bei diesem Netz veran-
lasst, selbst wenn dieses Netz eine Anmeldung bei einem
vorhergehenden Versuch bereits zurückgewiesen hatte.
[0030] Vorzugsweise wird nach erfolglosen Anmel-
dungen bei allen Netzen der Liste eine neue Liste erstellt.
Dadurch werden z. B. durch Ortswechsel während der
Ausführung des Verfahrens bedingte Änderungen der

Verfügbarkeit von Netzen berücksichtigt.
[0031] In einer weiteren bevorzugten Variante des
Verfahrens wird nach einer vorgegebenen Zeit ein An-
meldeversuch bei einem Netz als gescheitert angesehen
und abgebrochen, wenn keine positive Rückmeldung
vom Netz gegeben wurde.
[0032] In einer besonders bevorzugten Variante des
Verfahrens wird nach einer gescheiterten Anmeldung ei-
ne vorgegebene Zeit verstreichen gelassen, bevor ein
neuerlicher Anmeldeversuch bei demselben Netz einge-
leitet wird. Der Vorteil dieser Maßnahme liegt in der beid-
seitigen Ressourcenschonung.
[0033] In einer weiteren Variante des Verfahrens wer-
den nach einer vorgegebenen Anzahl gescheiterter An-
meldungen eine vorgegebene Zeit lang neuerliche An-
meldeversuche bei demselben oder anderen Netzen
ausgesetzt. Auch hier werden wieder sowohl seitens der
Netzbetreiber und des Gerätes die jeweiligen Ressour-
cen geschont.
[0034] In allen Verfahrensvarianten wird festgestellt,
ob ein Anmeldeversuch bei einem der verfügbaren Netze
erfolgreich war, und im Erfolgsfall anschließend das Ver-
fahren beendet.
[0035] Die Erfindung soll nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug auf die Abbildungen näher
erläutert werden. Von den Abbildungen zeigt:

Abb. 1 ein Blockdiagramm eines Gerätes der mit An-
spruch 1 beanspruchten Art;

Abb. 2 ein Blockdiagramm eines Gerätes der mit An-
spruch 1 beanspruchten Art, das mit einer
zweiten Telemetriedatenschnittstelle ausge-
stattet ist;

Abb. 3 zeigt ein Blockdiagramm einer Variante eines
Gerätes der mit Anspruch 1 beanspruchten
Art;

Abb. 4 zeigt ein erweitertes Blockdiagramm als Aus-
führungsbeispiel einer bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante gemäß der Ansprüche 11, 13
und 14;

Abb. 5. zeigt ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
variante des erfindungsgemäßen Verfahrens;

Abb. 6 zeigt ein erweitertes Flussdiagramm einer
Ausführungsvariante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens;

Abb. 7 zeigt ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
variante des beanspruchten Verfahrens mit
AT-Befehlen für die einzelnen Schritte

[0036] Abb. 1 zeigt beispielhaft ein Blockdiagramm ei-
nes Gerätes, wie es mit Anspruch 1 in allgemeiner Form
beansprucht wird. In dem Blockdiagramm sind wesent-
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liche Bestandteile des Gerätes aufgeführt. Eine Antenne
10 ist mit einer Mobilfunkschnittstelle 20 verbunden, die
von einer ersten Kontrolleinheit 30 gesteuert wird. Die
Kontrolleinheit ist mit einer SIM-Karte 40 verbunden, die
neben anderen Informationen zum Betrieb der Mobil-
funkschnittstelle auch solche zur Identifikation des Be-
nutzers und zum Nachweis dessen Berechtigung zur Be-
nutzung des Mobilfunkdienstes enthält. Erfindungsge-
mäß ist eine zweite Kontrolleinheit 50 vorgesehen, die
mit der Kontrolleinheit 30 verbunden ist. In der in Abb. 1
gezeigten Variante sind sonstige Funktionseinheiten 60,
die weitere, nicht näher spezifizierte Funktionen des Ge-
rätes ausführen, mit der zweiten Kontrolleinheit 50 direkt
und mit der ersten Kontrolleinheit 30 indirekt verbunden.
Es sind auch andere Konfigurationen vorstellbar, bei de-
nen die sonstigen Funktionseinheiten 60 direkt mit der
ersten Kontrolleinheit 30 und/oder indirekt mit der zwei-
ten Kontrolleinheit 50 verbunden sind.
[0037] Die Abb. 2 zeigt einen Spezialfall des in Abb. 1
dargestellten Gerätes. Dieses umfasst alle in Abb. 1 ent-
haltenen Blöcke, die hier nicht noch einmal einzeln auf-
geführt werden. Zusätzlich ist eine Telemetriedaten-
schnittstelle 61 vorgesehen, die bei dem Gerät gemäß
Abb. 1 im Block der nicht näher’spezifizierten sonstigen
Funktionseinheiten enthalten sein könnte. Diese Tele-
metriedatenschnittstelle, die nicht notwendigerweise ei-
nem der in den Ansprüchen 3 bis 6 genannten drahtlosen
Kommunikationsstandards entsprechen muss, kann bei-
spielsweise zur Kommunikation mit einem elektromedi-
zinischen Implantat dienen, so dass das abgebildete Ge-
rät zum Mittler zwischen elektromedizinischem Implantat
und Home Monitoring Service Center wird.
[0038] Abb. 3 zeigt eine alternative Ausführung des
beanspruchten Gerätes. Die Antenne 10 ist wie zuvor
beschrieben mit der Mobilfunkschnittstelle 20 verbun-
den. Abweichend zu den Geräten gemäß der vorange-
henden Darstellungen ist die Mobilfunkschnittstelle 20
hier mit der zweiten Kontrolleinheit 50 verbunden, die
wiederum mit der ersten Kontrolleinheit 30, der SIM-Kar-
te 40 und den sonstigen Funktionseinheiten 60 verbun-
den ist. Die sonstigen Funktionseinheiten 60 können wie-
derum eine zweite Telemetriedatenschnittstelle enthal-
ten. In dieser alternativen Ausführung liegt die zweite
Kontrolleinheit 50 zentral zwischen der Mobilfunkschnitt-
stelle 20, der SIM-Karte 40, der ersten Kontrolleinheit 30
und den sonstigen Funktionseinheiten 60. Sie ist im Sin-
ne der Erfindung derart ausgestaltet, dass sie die Kom-
munikation zwischen der ersten Kontrolleinheit 30 und
der SIM-Karte 40 bzw. zwischen der Mobilfunkschnitt-
stelle 20 und der ersten Kontrolleinheit 30 kontrollieren
und filtern kann. Die zweite Kontrolleinheit 50 kann auf
diese Weise eine von demjenigen Netz, bei dem eine
Anmeldung versucht wird, übermittelte Information über
eine Zurückweisung löschen, bevor die erste Kontrollein-
heit 30 diese Information auf der SIM-Karte 40 vermerken
kann. Alternativ könnte die zweite Kontrolleinheit 50 auch
die Übermittelung der ausgewerteten Information über
die Zurückweisung an die SIM-Karte 40 von der ersten

Kontrolleinheit 30 unterbinden, indem sie die Information
nicht an die SIM-Karte 40 weiterleitet. Es sind weitere
Varianten vorstellbar, wie die zweite Kontrolleinheit 50
durch Kontrolle, Unterbrechung und Veränderung des
Informationsstromes zwischen der SIM-Karte 40, der er-
sten Kontrolleinheit 30 und der Mobilfunkschnittstelle 20
die Wirkung einer Zurückweisung durch ein Mobilfun-
knetz aufhebt oder in ihrer Dauer einschränkt. Alle diese
Varianten sollen durch den beanspruchten Patentschutz
erfasst sein.
[0039] Abb. 4 zeigt ein weiteres Blockdiagramm einer
beanspruchten Vorrichtung. Gegenüber dem Gerät ge-
mäß Abb. 1 besitzt die Vorrichtung gemäß Abb. 4 zu-
sätzlich einen Zeitgeber 70, der mit der zweiten Kontrol-
leinheit 50 verbunden ist. Der Zeitgeber 70 misst die kon-
figurierbaren Zeiten, die zwischen jedem Schritt des be-
anspruchten Verfahrens verstreichen gelassen werden
sollen und signalisiert der zweiten Kontrolleinheit 50 das
Verstreichen der vorgegebenen Zeiten auf geeignete
Weise.
[0040] Die Abbildungen 5 bis 7 zeigen Flussdiagram-
me als Beispiele der beanspruchten Verfahren. Bei allen
Beschreibungen von Flussdiagrammen geben die Zah-
len in Klammern den entsprechenden Verfahrensschritt
gemäß der Nummerierung in den Diagrammen an, auf
den sich die Ausführungen beziehen. Dies geschieht im-
mer dort, wo der Schritt nicht explizit im Satz angeführt
wird.
[0041] Abb. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels des beanspruchten Verfahrens. Nach
dem Start (501) erfolgt als erster Schritt ein Erstellen ei-
ner Liste von am jeweiligen Ort verfügbaren Netzen
(550). Im nächsten Schritt wird ein Anmeldeversuch bei
einem ausgewählten Netz aus der Liste begonnen (560).
Anschließend wird der Status der Mobilfunkschnittstelle
abgefragt (570), um zu kontrollieren, ob der Anmelde-
versuch erfolgreich war (580). War der Anmeldeversuch
erfolgreich, wird das Verfahren beendet (999). Andern-
falls wird geprüft, ob die Liste der vor Ort verfügbaren
Netze noch weitere Netze enthält, bei denen seit Erstel-
len der aktuell verwendeten Liste noch kein Anmeldever-
such unternommen wurde (600). Weist die Liste solche
Netze auf, so wird zum Schritt 560 zurückverzweigt, ei-
nes dieser Netze ausgewählt und wie gehabt weiterver-
fahren. Enthält die Liste keine weiteren Netze, wird nach
einer optionalen Wartepause 620 zum Schritt 550 zu-
rückverzweigt und eine neue Liste erstellt. Das Verfahren
setzt sich entsprechend fort, bis es mit dem Erfolgsfall
beendet wird (999).
[0042] Abb. 6 zeigt beispielhaft eine erweiterte Vari-
ante des beanspruchten Verfahrens. Beginnend beim
Start 501 wird zuerst das normale automatisierte Anmel-
deverfahren durchgeführt (510). Daraufhin wird eine be-
stimmte Zeit abgewartet (520) und anschließend der Sta-
tus abgefragt (530). War das automatische Anmeldever-
fahren erfolgreich (540), wird das Verfahren erfolgreich
beendet (999). Andernfalls wird eine Liste der vor Ort
verfügbaren Netze erstellt (550) und ein Netz von der
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Liste ausgewählt (561). Bei diesem Netz wird in Schritt
562 ein Anmeldeversuch initiiert und anschließend eine
bestimmte, vorgebbare Zeit abgewartet (564). Anschlie-
ßend wird eine Statusabfrage durchgeführt (570) und das
Ergebnis überprüft (580). Ist das Gerät bei dem gewähl-
ten Netz erfolgreich angemeldet worden, dann wird das
Verfahren beendet (999). Ist das Gegenteil der Fall, wird
die verwendete Liste auf weitere vorhandene ungeteste-
te Netze geprüft (600). Sind solche Netze noch vorhan-
den, wird zum Schritt 561 zurückverzweigt und entspre-
chend weiterverfahren. Enthält die Liste keine weiteren
ungetesteten Netze, wird geprüft, ob eine vorgegebene
maximale Zahl von Anmeldeversuchen erreicht wurde
(610). Diese maximale Zahl von Anmeldeversuchen
kann sich auf die Anzahl der insgesamt durchgeführten
Anmeldeversuche beziehen oder aber auf die Anzahl der
pro Netz durchgeführten Anmeldeversuche bzw. die An-
zahl der abgearbeiteten Listen. Ist die maximale Anzahl
erreicht, werden die Anmeldeversuche eine vorgegebe-
ne Zeit ausgesetzt (620, anschließend zurück zu 550),
andernfalls wird direkt oder nach einer kürzeren Pause
als bei Erreichen der maximalen Anzahl zu Schritt 550
zurückverzweigt. Eine Variante dieses Verfahrens sieht
vor, dass auch eine Prüfung der maximalen Anzahl von
Anmeldeversuchen für jedes Netz einzeln durchgeführt
wird und dieses Netz bei Erreichen der maximalen An-
zahl von Anmeldeversuchen eine vorgegebene Zeit lang
von weiteren Anmeldeversuchen ausgenommen wird.
Dies ist dann sinnvoll, wenn die Listen z. B. aufgrund von
Ortswechseln variieren, so dass sie eine wechselnde
Auswahl an Netzen aufführen. Nach dem Erstellen der
Liste der verfügbaren Netze (550) werden in einem zu-
sätzlichen Schritt solche Netze aus der Liste gestrichen,
bei denen schon die vorgegebene maximale Anzahl von
Anmeldeversuchen erreicht wurde. Nach Ablauf einer für
jedes Netz einzeln gemessenen Zeit werden die Netze
dann wieder, so sie vor Ort verfügbar sind, in die erstell-
ten Listen aufgenommen.
[0043] Abb. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines ähnli-
chen Verfahrens wie es in Abb. 6 dargestellt ist. Hier
wurden jedoch AT-Befehle als Beispiele angegeben, um
die Steuerung der ersten Kontrolleinheit (30 in den Abb.
1 bis 4) einer Vorrichtung nach Anspruch 13 zu erläutern.
Dort, wo abhängig vom Ergebnis eines AT-Befehls ver-
zweigt wird, sind typische Antworten "OK" im Erfolgsfall
und "ERROR" im Fehlerfall. Startend bei 501 wird in
Schritt 511 der Befehl AT+CPIN="PIN-Code" ausgege-
ben. "PIN-Code" bedeutet den sogenannten PIN-Code
der SIM-Karte, der im AT-Befehl in doppelte Anführungs-
zeichen eingefasst wird (z. B.: "1234"). Dieser Befehl ver-
anlasst die empfangende Kontrolleinheit dazu, den
PIN-Code an die SIM-Karte zu übermitteln, welche ihn
mit der intern gespeicherten Kopie vergleicht. Dieser Pro-
zess ist nicht mit der Übermittlung der geheimen Benut-
zeridentifikationsinformation, die auf der SIM-Karte ab-
gelegt ist, an das HLR zu verwechseln! Bei der Prüfung
des PIN-Codes handelt es sich lediglich um einen Siche-
rungsmechanismus, der eingeführt wurde, um das Gerät

vor Benutzung durch andere als den Eigentümer zu
schützen. Der PIN-Code kann deshalb auch gewöhnlich
von diesem gewählt werden. Das Ergebnis der Prüfung
des PIN-Codes, der hier nicht notwendigerweise vom Be-
nutzer gewählt und eingegeben wird, sondern vielmehr
direkt in der aus AT-Befehlen bestehenden Steuerse-
quenz der Kontrolleinheiten enthalten ist, wird im Schritt
531 mit dem AT-Befehl AT+CPIN? abgefragt. Die Ein-
gabe des PIN-Codes löst bei Mobilfunkschnittstellen, die
nach dem Stand der Technik ausgeführt sind, normaler-
weise ein automatisches Anmeldeverfahren aus. Des-
sen vollständige Durchführung kann durch eine in der
Abbildung nicht gezeigte Pause zwischen den Schritten
531 und 532 abgewartet werden. Es wird mit Schritt 532
weiterverfahren, indem mit dem AT-Befehl AT+CREG?
der Anmeldestatus abfragt wird. Wurde das Gerät schon
im automatischen Anmeldeverfahren erfolgreich ange-
meldet, folgt der Prüfung in 540 direkt das Ende des Ver-
fahrens (999). Andernfalls wird die empfangende Kon-
trolleinheit in Schritt 551 durch den AT-Befehl
AT+COPS=? angewiesen, eine Liste der empfangbaren
Netze zu erstellen und auszugeben. In Schritt 561 wird
ein Netz von der Liste ausgewählt und eine Anmeldung
bei diesem Netz in 563 durch einen AT-Befehl wie z. B.
AT+COPS=4,2, "26201" initiiert. Der dritte Befehlspara-
meter bestimmt dabei durch die fünfstellige Netzkennung
das jeweilige Netz, bei dem die Anmeldung versucht wer-
den soll. Im Schritt 564 wird ggf. eine vorgegebene Zeit
abgewartet, bevor im Schritt 571 mit AT+CREG? der An-
meldestatus abgefragt wird. Der Schritt 564 kann entfal-
len, wenn die im Schritt 571 ausgelöste Statusabfrage
selbst bereits eine Wartezeit beinhaltet. Ist das Gerät er-
folgreich angemeldet worden (580), wird das Verfahren
beendet (999). Andernfalls wird überprüft, ob es bei der
Anmeldung bereits zu einer Überschreitung einer vorge-
gebenen Maximalzeit für die Anmeldung gekommen ist
(590). Ist keine Zeitüberschreitung eingetreten, wird zu
Schritt 564 zurückverzweigt und wiederum gewartet.
Kam es jedoch zu einer Zeitüberschreitung, dann war
der Anmeldeversuch erfolglos und es wird in Schritt 600
geprüft, ob die verwendete Liste der verfügbaren Netze
noch aktuell ungeprüfte Einträge enthält. Gibt es noch
weitere solcher Netze, wird zu Schritt 561 zurückge-
sprungen und ein Anmeldeversuch bei einem der unge-
prüften Netze unternommen. Enthält die Liste keine wei-
teren ungetesteten Netze mehr, wird geprüft, ob eine vor-
gegebene maximale Anzahl von Anmeldeversuchen er-
reicht wurde. Diese maximale Anzahl von Anmeldever-
suchen kann sich, wie schon in den Ausführungen zur
Abb. 6 erklärt, sowohl auf die Anzahl der Anmeldeversu-
che bei jedem einzelnen Netz innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes als auch auf die Anzahl der seit der letzten
Aussetzung oder dem Beginn des Anmeldeverfahrens
abgearbeiteten Listen der vor Ort verfügbaren Netze be-
ziehen. Wurde die maximale Anzahl von Anmeldeversu-
chen erreicht, werden die Anmeldeversuche durch War-
ten ausgesetzt (620), andernfalls wird nach gar keiner
oder einer kürzeren Pause als in 620 zum Schritt 551
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zurückgesprungen und mit einer neuen Liste weiterver-
fahren.

Patentansprüche

1. Vorrichtung mit
wenigstens einer Telemetriedatenschnittstelle, die
als Mobilfunkschnittstelle ausgelegt ist, einen Daten-
austausch über ein Mobilfunk- oder drahtloses Da-
tennetz durchzuführen,
einem Benutzeridentifikationsmodul, die Informatio-
nen zum Betrieb enthält, die unter anderem die Be-
rechtigung eines Benutzers zur Benutzung von Mo-
bilfunk- oder drahtlosen Datennetzen ausweisen,
einer ersten Kontrolleinheit, die auf Basis der auf
dem Benutzeridentifikationsmodul gespeicherten
Informationen Zustandekommen und Durchführung
des Datenaustausches steuert,
gekennzeichnet durch,
eine zweite Kontrolleinheit, die ausgebildet ist, eine
durch die örtlich verfügbaren Mobilfunk- oder draht-
losen Datennetze ausgesprochene Zurückweisung
dem Benutzeridentifikationsmodul bei der Anmel-
dung zum Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetz
durch geeignete Steuerung der ersten Kontrollein-
heit im weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens
durch Umgehung oder Löschen übermittelter Infor-
mation über die Zurückweisung unwirksam macht
oder in der Dauer ihrer Wirkung beschränkt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass sie durch eine Person tragbar ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch
gekennzeichnet,
dass sie über wenigstens eine zweite Telemetrieda-
tenschnittstelle verfügt, über die sie mit einem elek-
tromedizinischen Implantat,
insbesondere einem Herzschrittmacher, kommuni-
zieren kann,
und durch Auswerten und/oder Weiterleiten der von
dem elektromedizinischen Implantat empfangenen
technischen und medizinischen Daten über die erste
Telemetriedatenschnittstelle zu einem Home Moni-
toring Service Center ein Home Monitoring eines Pa-
tienten bzw. der Funktion eines ihm implantierten
elektromedizinischen Implantats ermöglicht.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch
gekennzeichnet,
dass die Mobilfunkschnittstelle ausgebildet ist, den
Datenaustausch über ein GSM-, UMTS-, CDMA-
oder WLAN-Netz durchzuführen.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch
gekennzeichnet,
dass mindestens eine der Kontrolleinheiten ausge-
bildet ist, eine erfolglose Anmeldung wegen Zurück-
weisung durch sämtliche vor Ort verfügbaren Mobil-
funk- oder drahtlosen Datennetze zu erkennen.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch
gekennzeichnet,
dass die erste Kontrolleinheit ausgebildet ist, eine
Liste der lokal empfangbaren Mobilfunk- oder draht-
losen Datennetze zu erstellen und der zweiten Kon-
trolleinheit zugänglich zu machen.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die zweite Kontrolleinheit dazu ausgebildet ist,
nach einer gescheiterten Anmeldung bei einem Netz
ein weiteres Netz von der Liste auszuwählen
und die erste Kontrolleinheit zu einem Anmeldever-
such bei diesem Netz zu veranlassen, selbst wenn
dieses Netz eine Anmeldung bei einem vorherge-
henden Versuch bereits zurückgewiesen hatte.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die zweite Kontrolleinheit ausgebildet ist, nach
erfolglosen Anmeldeversuchen bei allen Netzen der
Liste eine neue Liste von der ersten Kontrolleinheit
erstellen zu lassen.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Kontrolleinheit einen Zeitgeber ent-
hält oder mit einem solchen verbunden ist und derart
ausgebildet ist, dass sie nach einer gescheiterten
Anmeldung eine vorgegebene, durch den Zeitgeber
gemessene Zeitdauer verstreichen lässt, bevor sie
einen neuerlichen Anmeldeversuch bei demselben
Netz einleitet.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrolleinheiten ausgebildet sind, AT-Be-
fehle auszugeben und/oder auszuführen.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch
gekennzeichnet,
dass die zweite Kontrolleinheit einen Zeitgeber ent-
hält oder mit einem solchen verbunden ist und der-
artig ausgebildet ist, dass sie wiederholte, bei allen
verfügbaren Mobilfunk- oder drahtlosen Datennet-
zen erfolglose Anmeldeversuche für eine bestimm-
te, vom Zeitgeber gemessene Zeit aussetzt.
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12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch
gekennzeichnet,
dass die zweite Kontrolleinheit einen Zeitgeber und
einen Zähler enthält oder mit solchen verbunden ist
und ausgebildet ist, Betriebsparameter wie z. B. die
Pause zwischen zwei Anmeldeversuchen, die ma-
ximale Anzahl von Anmeldeversuchen und die ma-
ximale Zeit, die für einen Anmeldeversuch aufge-
wendet wird, bevor er als erfolglos abgebrochen
wird, vorzugeben und zu verändern.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die zweite Kontrolleinheit mit der Mobilfunk-
schnittstelle verbunden und derartig ausgebildet ist,
dass die Wahl der Parameter vom Home Monitoring
Service Center aus über die Mobilfunkschnittstelle
vorgenommen und ausgelöst werden kann.

14. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass eine durch die örtlich verfügbaren Mobilfunk-
oder drahtlosen Datennetze ausgesprochene Zu-
rückweisung dem Benutzeridentifikationsmodul bei
der Anmeldung zum Mobilfunk- oder drahtlosen Da-
tennetz durch Umgehung oder Löschen übermittel-
ter Mitteilungen über die Zurückweisung unwirksam
gemacht oder in der Dauer ihrer Wirkung beschränkt
wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass zuvor eine erfolglose Anmeldung wegen Zu-
rückweisung durch sämtliche vor Ort verfügbaren
Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetze erkannt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch
gekennzeichnet,
dass eine Liste der lokal empfangbaren Mobilfunk-
oder drahtlosen Datennetze erstellt und eine Rei-
henfolge der einzelnen Einträge der Liste festgelegt
wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reihenfolge der Liste der lokal empfang-
baren Mobilfunk- oder drahtlosen Datennetze nach
der jeweiligen Empfangsstärke bestimmt wird, so
dass Netze höherer Empfangsstärke vorgezogen
werden.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
dadurch
gekennzeichnet,
dass nach einer gescheiterten Anmeldung bei ei-

nem Netz das gemäß der Reihenfolge nächste Netz
der Liste ausgewählt
 und ein Anmeldeversuch bei diesem Netz veran-
lasst wird, selbst wenn dieses Netz eine Anmeldung
bei einem vorhergehenden Versuch bereits zurück-
gewiesen hatte.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, da-
durch gekennzeichnet,
dass nach erfolglosen Anmeldeversuchen bei allen
Netzen der Liste eine neue Liste erstellt wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 19 , da-
durch gekennzeichnet,
dass nach einer vorgegebenen Zeit ein Anmelde-
versuch bei einem Netz als gescheitert angesehen
wird, wenn keine positive Rückmeldung vom Netz
gegeben wurde.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 22, da-
durch gekennzeichnet,
dass nach einer gescheiterten Anmeldung eine vor-
gegebene Zeit verstreichen gelassen wird, bevor ein
neuerlicher Anmeldeversuch bei demselben Netz
eingeleitet wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 21, da-
durch gekennzeichnet,
dass nach einer vorgegebenen Anzahl gescheiter-
ter Anmeldungen eine vorgegebene Zeit lang neu-
erliche Anmeldeversuche bei demselben oder an-
deren Netzen ausgesetzt werden.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 22, da-
durch gekennzeichnet,
dass festgestellt wird, ob ein Anmeldeversuch bei
einem der verfügbaren Netze erfolgreich war, und
im Erfolgsfall anschließend das Verfahren beendet
wird.
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